
Vollmacht

DeI1 =FLec^teanwälten-Be'rethJ& Kollege" GdbR, Thomas Berreth, Regina Berreth, Maria Teistler-Becker*,
ll*,^ Cornelia Eibl*, Rebecca Schlegel*, (* angestellte Rechtsanw'älte), Leveiingstraße'40'

''

wird in Sachen

wegen

^o^l^ozes^voll, ma,chtfür alle Verfahren, u a. gemäß §§ 81 ff ZPO, §§ 302, 274 StPO, § 67 VwGO und
73 SGG, in allen Instanzen als auch Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung aller Art erteilt.

l. Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:

1. Verteidigung und Vertretung in Bußgeldsachen und Strafsachen einschließlich der Vorverfahren.
^^-?LI,. I?e^F^11 d!r ./l;bwesenheit.. io^.auch-als Nebenkläger; Vertretung gem"§ 41'1 'StPOmit
ausd^k!i.c^e'-Emächti9un?..gemäß.§ 233. stpo; Vertretung in sämtlichen°Strafi/oilzugsangele-'
genheKe^Strafanträge zu stellen und zurückzunehmen sowie'die Zustimmung~gemäß-§§~153'und
.[53 a StPO zu erteilen; Entschädigungsanträge nach dem StrEG ziTstellen.'

2. Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden und'Sicherheiten. insbesondere
Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen und der vom Gegner, von'der'Justiz^

kasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und notwendigen Auslagen.
3. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere. Die entstehenden kosten träat der Un-

terzeichnende.

En^9egen"a^meund., Bew"'kerl Yon Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, Einlegung und Rück-
nähme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung und Rücknahme voi^wrderklaaen-
auch in Ehesachen.

Beilegung des Rechtsstreites oder außergerichtlicher Verhandlungen durch Vergleich. Verzicht
oder Anerkenntnis. ~ " " --.,.-..,

y!^".r!?^Ld^n. Fa^ili.el?.gerichten 9em.äß § 78 7PÖ sowie Abschluss von Vereinbarungen über
Scheidungsfolgen und Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten-" und" sonstigen" Versor^
gungsauskünften.
Vertretung vor den Verwaltungsgerichten und Sozialgerichten sowie in deren Vorverfahren.
Vertretung vor den Arbeitsgerichten.
Vertretung im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gegners und in Freigabeprozessen so-
wie als Nebenintervenient.

Al.le-Ne. be.rl:.. und Folg.everfahre. n'. z: B- Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung,
einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren, ZwanasveT-

Steigerung und Zwangsverwaltung und Hinterlegungsverfahren.
Abgabe^und Entgegennahme yon^Willenserklärung'en und Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte,
insbesondere Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen.. "" -. -^,-..-..-,
Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger Fahrzeughalter und deren Versicherer und
Akteneinsicht.
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" sowel,t.zuste"unge". stett an de" Bevollmächtigten auch an die Partei unmittelbar zulässia sind
LZ:B^-§-16 FGG> § 8 VWZGI Art- 8 BayvwzvG)- bitt® ich diese nur an meinen Bevoiimach'tigten'zu

III. Jeder Rechtsanwalt ist zur Einzelvertretung berechtigt und bevollmächtigt.

Ingolstadt, den

Unterschrift


